
TÄTER-OPFER-Ausgleich
im allgemeinen Strafrecht

Sprechzeiten

Montag bis Freitag
9:00 bis 12:00 Uhr

Montag, Dienstag und Donnerstag
14:00 bis 17:00 Uhr

Opfer- und Zeugenhilfe Wiesbaden e.V.

Marktstraße 32
65183 Wiesbaden

Telefon: 0611/308 23 24
Telefax: 0611/308 23 26

eMail: info@wiesbadener-hilfe.de

www.wiesbadener-hilfe.de

TÄTER-OPFER-
Ausgleich

im allgemeinen Strafrecht

ZIELE DES TOA

• Konstruktive Auseinandersetzung mit 
dem Geschehen 

• Wiederherstellung des Rechtsfriedens 

• Berücksichtigung der Opferinteressen

• Vermeidung langwieriger juristischer 
Auseinandersetzungen

• Stärkung des Rechtsbewusstseins

• Ausgleich statt Strafe bei geeigneten 
Fällen 

Ziele



WIE VERLÄUFT EIN 
TÄTER-OPFER-AUSGLEICH (TOA)?

Die Staatsanwaltschaft, Amtsanwaltschaft
oder das Gericht weisen der Wiesbadener
Hilfe geeignete Fälle zu.

Die Beteiligten erhalten jeweils ein Termin-
angebot für ein Einzelgespräch. In diesem
Gespräch besteht die Möglichkeit Fragen, 
Erwartungen und Befürchtungen zu bespre-
chen.  

Wenn alle Beteiligten dem TOA-Verfahren
zustimmen, findet ein Ausgleichsgespräch
statt. 

Voraussetzung ist, dass der Beschuldigte 
Tateinsicht zeigt. 

Das Verfahren des TOA ist für die 
Beteiligten kostenlos.

WO LIEGEN DIE CHANCEN 
EINES TOA?

Der Geschädigte hat die Gelegenheit dem 
Beschuldigten die Tatfolgen, wie materielle
Schäden, körperliche und emotionale Ver-
letzungen, Ärger und Ängste vor Augen zu
führen. Dies kann für Menschen, die Opfer
einer Straftat wurden, sehr wichtig sein. 

Es besteht die Chance, dass eine zeitnahe
Wiedergutmachung erfolgt. Lange zivilrecht-
liche Verfahren können unter Umständen 
vermieden werden.

Der Beschuldigte erhält die Gelegenheit, 
sich mit der Tat und deren Folgen auseinan-
der zu setzen. Er kann Verantwortung für 
sein Fehlverhalten übernehmen und für den
entstandenen Schaden aufkommen. 

Ein erfolgreicher TOA führt zu einer Straf-
milderung durch das Gericht.

WIE VERLÄUFT EIN 
AUSGLEICHSGESPRÄCH?

Das Ausgleichsgespräch findet in den Räumen
der Wiesbadener Hilfe statt. 
Die/der Mediator/in sorgt für die Einhaltung
fairer Gesprächsregeln und unterstützt bei 
der Suche nach einer außergerichtlichen 
Regelung. 

Ergebnisse eines erfolgreichen TOA
können zum Beispiel sein:

• Eine aufrichtige Entschuldigung des 
Beschuldigten beim Geschädigten

• Immaterielle Vereinbarungen

• Materielle Wiedergutmachung 

• Eine Regelung des zukünftigen 
Umgangs miteinander 

Die Justiz wird über das Ergebnis des 
Verfahrens unterrichtet.

Verlauf Chancen Ergebnisse


